
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/6/15 91/14/0253
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 Veröffentlicht am 15.06.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §93 Abs2;

Rechtssatz

Ein Bescheid verstößt nicht gegen § 93 Abs 2 BAO, wenn er im Spruch die Person nennt, an die er gerichtet ist, denn

hinsichtlich des Bescheidadressaten genügt dessen Anführung im Kopf des Bescheides.
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